
Bekanntmachung des Amtes LJsedom-Nord
über die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Peenemünde zum QL.OI.2OL2

Die Eröf fnungsbi lanz zum 01.01.20l .2  wurde durch d ie Gemeindever t retung beschlossen und
wird nachfo lgend zusammen mi t  derm Ber icht  des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes
Usedom-Nord ortsüblich bekannt gramacht.

Anl iegend werden die Et i lanzübersicht ,  sowie
Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Usedom-Nord
wei teren Unter lagen s ind während der  Sprechzei ten der
Biedenweg, Leiter Kämmerei, einselhbar.

Zinnowitz, 22.01.2014

der Prüfbericht des
veröffentl icht. Diese, sowie
Amtsverwaltung bei Herrn

Gez.
Dirk Schwarze
Amtsvorsteher

Hinweis qemöß 9 5 Abs. 5 der Kommtlnolverfossunq Mecklenbura-Vorpommern (KV M-V):

Ein Verstol3 gegen Verfohrens- und Formvorschriften, die in der KV M-V entholten oder
oufgrund der KV M-V erlossen worden sind, kann noch Ablouf eines Jahres seit der
öffentlichen Bekonntmachung nicht mehr geltend gemocht werden, wenn bei der
Bekanntmochung auf die Regelung,sn dieses Absatzes hingewiesen worden ist. Diese Folge
tritt nicht ein, wenn der VerstolS innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der
verletzten Vorschrift und der Tots;oche, aus der sich der Verstot3 ergibt, gegenüber der
Gemeinde geltend gemocht wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder
Bekqnntmochungsvorschriften konn obweichend von Sotz L stets geltend gemacht werden.
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Rechn un gsp rrifqn gsa g-ssch uss des Amtes Used om-Nord

Absch I ießender Prüfu ngsvermerk

zur Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01 .01.2012

der Gemeinde Peenemünde

durch den Rechnungspr'üfungsausschuss des Arntes Usedom-Nord

Auftrag un d Auft ra gsdurchfü Lrrungl

Die Gemeinde Peenemünde hat die r\ufgaben des Rechnungsprüfungsausschuss per Beschluss
der Gemeindevertretung an das Amt Usedom-Nord übertragen.
Das Amt Usedom-Nord konstituierte ials Pflichtausschuss den Rechnungsprüfungsausschuss. Der
Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Usedom-Nord bedient sich wiederum des
gemeinsa me n Rechn ungsp rüfungsarntes des Amtes Neve rin.

Dieser Bericht dient der Berichterstattung an die Gemeindevertretung peenemünde.

Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes Neverin

Dieser Bericht stützt sich auf den Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes Neverin über die
örtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01 .01.2012 der Gemeinde Peenemünde vom
03.12.2013.

Das Rechnungsprüfungsamt Neverirr hat in Abstimmung mit dem Rechnungspnifungsausschuss
in derZei tvom 09.10.2012bis27.11.2013 d ie Eröf fnungsbi l ianzunter lagen derGemeinde
Peenemünde geprüft.

Hiera us erge be n s ich fol gend e wesentliche Feststellungen :

- Entsprechend der in der Bewerrtungsrichtlinie aufgenommenen Regelung ist nach erfolgter
Bewertung der jeweiligen Teilnutzungen eines Flurstücks dieses entsprechend der
überwiegenden N utzu n g ( Fläc;he ode r wirtschaftliche Bede utu ng ) insgesa mt
zusammengefasst nur einer l \nlagennummer zuzuordnen.
Diese Zuordnung ist zum Zeitilunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht erfolgt.
Die Bilanzsumme verändert sich dadurch insgesamt nicht, al lerdings die kontenmäßige
Zuordnung.

Die Gemeinde wird zum Jahnesabschluss 201212013 die entsprechenden Korrekturen
vornehmen.

- lm Zuge der technischen Überleitung der Kassenreste in die Forderungen wurden die
Abgrenzungen zwischen öffr;ntlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen nicht
korrekt abgegrenzt. Dies konnte im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz nicht mehr
korrigiert werden. Da die Gesamtsumme (1.179,01 €) unterhalb derWesentl ichkeitsgrenze
liegt und eine Kurzfristigkeit der Forderungen gegeben ist, wurde vereinbart, dass hier
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keine Korrektur vorgenomrnen we,rden
beachtet.

- Das Ver:mögen (ohne RAP) beträgt
- Die Eigenkapitalquote 1 betr,ägt
- Die Fro-Kopf-Verschuldung beträgt

Usedom Nord 03.12.2013

muss. Zukünftig werden die Abgrenzungen

20"638.299.92 €.

?5,2 %,.
3.261.98 €.

Gegenstand, Art und Umfang der Früfung
unabhängig vom Rechnungsprüfungsamt Neverin hat der Rechnungsprüfungsaussohuss des
Amts usedom-Nord keine eigenen prüfhandlungen vorgenommen.

Feststellungen und Hrlä uterun gen

Der Bericht des Rechnungsprüfung$amtes Neverin vermfttelt/nicht ein den Tatsachen
entspreehendes Bild.

$chfussbemerkung

Das Rechnungsprüfungsamt Neverin erteilte ei'nen eingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Usedom-Nord empfiehlt der Gemeindevertretuno
Feenemirnde, die Eröffnungsbilanz zum 01 ,ü.za1z zu besohließen.

Zinnowitz, 03. Dezember 201 3

Re ch nu n g spr.üfu r,rgs-
aus$chussvorsitzender

Rechnungsp rüf ungsauss chussvo rsitzrsnde
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Die Bekanntmachung erfolgte am 27.01.2014 im Internet unter der Website
,,www.amtusedomnord.de".

Veröffentlicht: 27.01.2014
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